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Die Verzinsung in Höhe von 0,5 % im Monat insbesondere für Steuernach-
forderungen wurde schon seit längerer Zeit von der Fachwelt als nicht mehr 
realistisch angesehen. Dem gerecht zu werden gab es dafür auch schon 
mehrere Anläufe bei verschiedenen Gerichten wie dem Bundesfi nanzhof und 
auch dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). 

In seinen Entscheidungen vom 25.4.2018 und 3.9.2018 zweifelte der BFH bereits an der 
Rechtmäßigkeit der aktuellen Vollverzinsung und gab im Rahmen der summarischen 
Prüfung im Aussetzungsverfahren den Steuerpfl ichtigen für Verzinsungszeiträume ab 
1.4.2015 bzw. 1.11.2012 Recht. Das Bundesfi nanzministerium ordnete mit Schreiben 
vom 2.5.2019 an, sämtliche Zinsbescheide, denen ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat 
zugrunde liegt, vorläufi g ergehen zu lassen.

Nunmehr hat das BVerfG mit Beschluss vom 8.7.2021 entschieden, dass die Verzinsung 
von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist. Dies gilt je-
doch nur, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2014 ein 
Zinssatz von monatlich 0,5 % (jährlich 6 %) zugrunde gelegt wird. Nach seiner Auffas-
sung stellt die Steuernachforderung mit dieser Verzinsung nach Ablauf einer zinsfreien 
Karenzzeit von grundsätzlich 15 Monaten eine Ungleichbehandlung von Steuerschuld-
nern, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt wird, gegenüber Steu-
erschuldnern, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig festgesetzt wird, 
dar. Diese Ungleichbehandlung erweist sich für in die Jahre 2010 bis 2013 fallende 
Verzinsungszeiträume noch als verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 fallende Verzin-
sungszeiträume dagegen als verfassungswidrig. Eine Verzinsung mit einem niedrigeren 
Steuersatz würde nach Auffassung des BVerfG ein mindestens gleich geeignetes Mittel 
zur Förderung des Gesetzeszwecks darstellen. 

Bitte beachten Sie! Die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz umfasst ebenso die „Er-
stattungszinsen“ zugunsten der Steuerpfl ichtigen. Das BVerfG lässt das bisherige Recht 
für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume anwenden. Für 
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Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 ist der Gesetzgeber verpfl ichtet, bis zum 31.7.2022 
eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. 

Der Gesetzgeber muss also nur für Verzinsungszeiträume, die in das Jahr 2019 und spä-
ter fallen, bis zum 31.7.2022 eine verfassungskonforme Neuregelung schaffen. Formell 
und materiell bestandskräftige Zinsbescheide – ohne Vorläufi gkeitsvermerk – können 
nicht mehr geändert werden. Bereits ergangene und nicht bestandskräftige Bescheide 
für Verzins ungszeiträume ab 1.1.2019 sollten bei Zinsen für Steuernachforderungen mit 
Einspruch offengehalten werden, sofern sie nicht bereits mit einem Vorläufi gkeitsver-
merk versehen wurden.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, das 
zur Gänze zum 1.1.2024 in Kraft tritt, werden sich u. a. Grundlagen für neu 
zu gründende und bereits bestehende Personengesellschaften ändern. 

So wird mit der Einführung eines sog. Gesellschaftsregisters die Transparenz erhöht 
und insbesondere die Vertretung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) ersicht-
licher. Eine Eintragung ist nur dann erforderlich, wenn die GbR als Berechtigte z. B. in 
das Grundbuch, die Gesellschafterliste oder das Aktienregister eingetragen werden soll. 
Freiberufl ern bietet das neue Gesetz zukünftig die Möglichkeit, sich in den Rechtsfor-
men der Personengesellschaften, insbesondere der GmbH & Co. KG, zu etablieren. 

Das neue Gesetz eröffnet außerdem die Beschlussanfechtung für Personenhandels-
gesellschaften, wie sie etwa bei Aktiengesellschaften üblich ist. Beschlüsse, die mit 
schwerwiegenden Mängeln behaftet sind, können damit als nichtig gelten. 

Anmerkung: Nachdem die Änderungen den Rahmen dieses Informationsschreibens 
sprengen würden, empfehlen wir Ihnen, sich gezielt beraten zu lassen.

Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts, dem der 
Bundesrat am 25.6.2021 zugestimmt hat, gibt allen Personenhandels- und 
Partnerschaftsgesellschaften ab dem Veranlagungszeitraum 2022 die Mög-
lichkeit, auf Antrag wie eine Körperschaft besteuert zu werden. Die zivil-
rechtliche Haftung der Gesellschafter für die geschuldete Körperschaft- und 
Gewerbesteuer bleibt hingegen bestehen.  

Durch den Wechsel des sog. Besteuerungsregimes erfolgt eine Gleichstellung mit einer 
Kapitalgesellschaft für die Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Gleich-
stellung gilt dabei auch für verfahrensrechtliche Fragen. Auf die Erbschaft- und die 
Grunderwerbsteuer hat der Wechsel hingegen keinerlei Einfl uss. Da sich der Besteu-
erungswechsel auch auf die Besteuerung der Gesellschafter auswirkt, ist ein mehr-
heitlicher Gesellschafterbeschluss erforderlich. Dieser bedarf mindestens 75 % der 
abgegebenen Stimmen. Es empfi ehlt sich, diese Regelung in die bestehenden Gesell-
schaftsverträge aufzunehmen, da andernfalls eine Zustimmung durch alle Gesell-
schafter von Nöten ist. 

Der Antrag auf den Besteuerungswechsel muss spätestens einen Monat vor Beginn des 
Wirtschaftsjahres beim zuständigen Finanzamt gestellt werden, ab dem die geänderte 
Besteuerung erfolgen soll. Formell lässt sich der Besteuerungswechsel bereits im Jahr 
2021 beantragen. Der Antrag ist nicht zustimmungsbedürftig. Die Finanzverwaltung 
kann somit einen Wechsel nicht ablehnen. Der Besteuerungswechsel ist unwiderrufl ich. 
Es gibt allerdings eine sog. Rückoption, mit der zur Besteuerung als Personengesell-
schaft zurückgekehrt werden kann. 

Die Finanzministerien von Bund und Ländern einigten sich im Februar 2021 
auf eine steuerliche Entlastung der freiwilligen Helferinnen und Helfer in 
Impfzentren. Von diesen Erleichterungen profi tieren nun auch Beschäftigte 
in Impfzentren, die von einem privaten Dienstleister betrieben werden 
oder die in den Zentralen Impfzentren und den Kreisimpfzentren über 
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einen privaten Personaldienstleister angestellt sind. Sie können nun ebenfalls die sog. 
Übungsleiter- oder die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen. Damit gelten Vergü-
tungen für bestimmte Tätigkeiten bis zu einem festgelegten Betrag als steuerfrei. 

Bund und Länder verständigten sich nach einem Vorstoß des baden-württembergischen 
Finanzministeriums darauf, dass ausnahmsweise eine Gleichbehandlung aller freiwil-
ligen Helfer für die Zeiträume 2020 und 2021 unabhängig von der Struktur des Impf-
zentrums erfolgen soll. Die jährliche Übungsleiter- und die Ehrenamtspauschale kann 
normalerweise lediglich gewährt werden, wenn die freiwillig Tätigen über einen ge-
meinnützigen oder öffentlichen Arbeitgeber angestellt sind. 

Mit der Gleichstellung gilt für jene die direkt an der Impfung beteiligt sind, die Übungs-
leiterpauschale (2020: bis zu 2.400 € / 2021: bis zu 3.000 €). Die Helferinnen und Helfer 
in der Verwaltung und der Organisation von Impfzentren können die Ehrenamtspau-
schale (2020: bis zu 720 € / 2021: bis zu 840 €) in Anspruch nehmen. 

Aufgrund der aktuellen Situation mit Corona wurden von Seiten des Ge-
setzgebers neue Möglichkeiten geschaffen die Unternehmer, aber auch die 
Angestellten fi nanziell zu unterstützen. In dem Zeitraum vom 1.3.2020 

bis zum 31.3.2022 haben Arbeitgeber die Option, jedem ihrer Arbeitnehmer einen 
einmaligen Zuschuss bzw. einen Sachbezug von bis zu 1.500 € zukommen zu lassen. 

Die Zahlung soll bei den Arbeitnehmern die Zusatzbelastung durch Corona mildern. Zu-
dem muss erkennbar sein, dass der Zuschuss/Sachbezug zusätzlich zum ohnehin gesetz-
lich geschuldeten Lohn ausgezahlt wurde.

Das geltende Schreiben des Bundesfi nanzministeriums wurde in dieser Hinsicht noch-
mals aktualisiert. Erforderlich für die Voraussetzungen sind entweder vertragliche Ver-
einbarungen oder erkennbare andere Vereinbarungen oder Erklärungen. Dazu gehören 
z. B.  Tarifverträge, gesonderte Betriebsvereinbarungen, individuelle Lohnabrechnungen 
oder Überweisungsbelege mit entsprechendem Ausweis über die Zahlung. Arbeitgeber 
erhalten so neue Möglichkeiten den Corona-Bonus ordnungsgemäß nachzuweisen.

Zu den Bewirtungskosten gehören Aufwendungen für Speisen und Getränke 
aus geschäftlichen Anlässen. In der Praxis sind Bewirtungskosten nachzu-
weisen. Die Höhe der Kosten, die betriebliche Veranlassung sowie Ort, Zeit-
punkt und Angaben zu den Teilnehmern sind schriftlich festzuhalten.  

Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass dürfen den 
Gewinn nicht mindern, soweit sie 70 % der Aufwendungen übersteigen, die nach der 
allgemeinen Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen und deren Höhe und be-
triebliche Veranlassung nachgewiesen sind. 

Das Finanzgericht München (FG) musste sich mit Urteil vom 9.3.2021 damit befassen, 
ob alkoholische Getränke als „Bewirtungskosten“ zu erfassen sind. Dem entgegen ste-
hen übliche Gesten aus Höfl ichkeit z. B. wenn bei einer Besprechung Kaffee und Kekse 
bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich nicht um zu kürzende Bewirtungskosten. 
Alkoholische Getränke fallen nach Auffassung des FG aber nicht unter den Bereich der 
geringfügigen Höfl ichkeiten, sondern sind als Aufwendungen zur Bewirtung anzusetzen 
und unterliegen damit auch dem Abzugsrahmen.
 

Bei der Berechnung der Erbschaftsteuer sind sog. Familienheime von der 
Besteuerung ausgenommen bzw. werden steuerreduziert behandelt. Vor-
aussetzung ist, dass es sich dabei um ein inländisches Grundstück handelt, 
welches durch den Erblasser selbst genutzt wurde oder dieser aus zwingen-

den Gründen an einer Selbstnutzung gehindert war. Nach dem Erbanfall muss dieses 
Familienheim zeitnah durch den verbliebenen Ehegatten oder die erbenden Kinder zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Je nachdem welches Familienmitglied Erbe des 
Gebäudes wird, greift eine vollständige oder anteilige Steuerbefreiung. 
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Der Bundesfi nanzhof (BFH) hatte sich mit Urteil vom 23.2.2021 mit dem Begriff des 
Familienheims zu beschäftigen. Im entschiedenen Fall erbte eine Steuerpfl ichtige ein 
bebautes und ein direkt daran angrenzendes unbebautes Grundstück. In dem Gebäude 
lebte die Erblasserin bis zu ihrem Todestag. Die Erbin zog kurz darauf in das Familien-
heim ein. Dementsprechend gab sie in der Erbschaftssteuererklärung beide Grund stücke 
als ein Grundstück an, für welches die begünstigende Vorschrift des Familienheims gel-
ten. Nach Auffassung des Finanzamtes handelte es sich um 2 getrennt zu beurteilende 
Grundstücke, die Befreiung ist nur für das bebaute Grundstück anwendbar.

So sah das auch der BFH. Vom Finanzamt wurde festgestellt, dass es sich zivilrechtlich 
laut Grundbuch um 2 getrennte Grundstücke handelt, obwohl diese direkt aneinander-
grenzten. Die Steuerbefreiung für Familienheime gilt ausschließlich für bebaute Grund-
stücke. Das Festsetzungsfi nanzamt für die Erbschaftsteuer ist an die Wertfeststellungs-
bescheide gebunden und hat die ermittelten Werte zu berücksichtigen. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie innerhalb eines Zeitjah-
res auf längstens 3 Monate oder 70 Arbeitstage befristet ist. Diese Zeit-
grenzen wurden - wegen der Corona-Pandemie – für den Zeitraum vom 
1.3.2021 bis 31.10.2021 auf 4 Monate bzw. 102 Arbeitstage angehoben. 

Dies hat auch Einfl uss auf die geringfügig entlohnte Beschäftigung bei Überschreitung 
der Entgeltgrenze aufgrund eines gelegentlichen unvorhersehbaren Überschreitens. 
Eine Bestandsschutz regelung schränkt die Anwendung aber ein.

Ab dem 1.11.2021 ist wieder die kürzere Zeitdauer maßgebend. Die Beschäftigung ist 
daher ab diesem Zeitpunkt neu zu beurteilen. Danach liegt ein kurzfristiger Minijob nur 
noch dann vor, wenn die Beschäftigung seit ihrem Beginn im Jahr 2021 auf längstens 
3 Monate bzw. 70 Arbeitstage befristet ist. Wird diese Zeitgrenze überschritten, wird 
die Beschäftigung ab dem 1.11.2021 entweder bei einem Arbeitsentgelt von monatlich 
mehr als 450 € sozialversicherungspfl ichtig bzw. bei einem Arbeitsentgelt bis 450 € im 
Monat zum 450-€-Minijob. 

Beispiel der Minijob-Zentrale: Eine Arbeitnehmerin nimmt zum 1.8.2021 eine Aus-
hilfsbeschäftigung an. Sie verdient 1.300 € im Monat. Die Beschäftigung ist bis zum 
30.11.2021 befristet. Zu Beschäftigungsbeginn am 1.8.2021 liegt eine kurzfristige Be-
schäftigung vor, da die Zeitgrenzen von 4 Monaten oder 102 Arbeitstagen gelten. 

Ab dem 1.11.2021 sind wieder die ursprünglichen Zeitgrenzen von 3 Monaten oder 
70 Arbeitstagen maßgebend. Daher liegt ab diesem Zeitpunkt keine kurzfristige Be-
schäftigung mehr vor, sondern wegen eines monatlichen Arbeitsentgelts von mehr als 
450 € eine versicherungspfl ichtige Beschäftigung. Der kurzfristig Beschäftigte muss bei 
der Minijob-Zentrale abgemeldet und die sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung 
bei der zuständigen Krankenkasse angemeldet werden.

8. Übergangsregelung für kurzfristige 
Beschäftigung endet

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag (mtl.) 

11.10.2021

Sozialversicherungsbeiträge 27.10.2021

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.     
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2015 = 100 

2021: Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; März = 107,5; Februar = 107,0; 
Januar = 106,3; 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9; September = 105,8
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz 
sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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